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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 20. Januar 2022 
hier: Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): 
  Anlage II (Lifestyle Arzneimittel) - Setmelanotide 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ergänzend zu meinem Schreiben vom 16. März 2022 zur Nichtbeanstandung des o. g. Beschlusses 

vom 20. Januar 2022 über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie wird auf Folgendes hinge-

wiesen:  

 

Wenn der Gemeinsame Bundesausschuss einen Änderungsbeschluss fasst, mit dem er für die un-

ter Ziffer I. des Beschlusses beschriebene Ausnahme den im Nichtbeanstandungsschreiben vom 

16. März 2022 zitierten Wortlaut der Zulassung/deutschen Fachinformation übernimmt, ist eine 

erneute Vorlage nach § 94 SGB V entbehrlich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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